
1. Änderung der Hauptsatzung des Landkreises Jerichower Land  

 

Aufgrund der §§ 8 und 10 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 

(KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBI. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden Fassung hat der 

Kreistag des Landkreises Jerichower Land in seiner Sitzung am 25. März 2020 folgende 1. 

Änderung der Hauptsatzung beschlossen: 

 

 

§ 4 Zuständigkeiten des Kreistages 

 

Der Kreistag beschließt über 

1. die Ernennung, Einstellung, Versetzung in den Ruhestand und Entlassung – ausge-

nommen die Entlassung innerhalb oder mit Ablauf der Probezeit – der Beamten oder 

Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt sowie die Einstellung und Entlassung der Arbeit-

nehmer in vergleichbaren Entgeltgruppen (TVöD EG 13 bis EG 15 Ü) im Einvernehmen 

mit dem Landrat, 

2. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, 

wenn der Vermögenswert 150.000 EURO übersteigt und kein Fall von § 105 Abs. 4 

KVG LSA vorliegt, 

3. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen im 

Rahmen des in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages, wenn der Ver-

mögenswert 150.000 EURO übersteigt, 

4. Rechtsgeschäfte i. S. v. § 45 Abs. 2 Ziff. 7 und 10 KVG LSA, wenn der Vermögenswert 

250.000 EURO übersteigt, 

5. Rechtsgeschäfte i. S. v. § 45 Abs. 2 Ziff. 13 KVG LSA, es sei denn, es handelt sich um 

Verträge aufgrund einer förmlichen Ausschreibung oder um Geschäfte der laufenden 

Verwaltung, wenn der Vermögenswert 15.000 EURO übersteigt, 

6. Rechtsgeschäfte i. S. v § 45 Abs. 2 Ziff. 16 KVG LSA, wenn der Vermögenswert 50.000 

EURO übersteigt, 

7. Die Annahme und Vermittlung von Spenden zur Erfüllung von Aufgaben des Landkrei-

ses, soweit diese im Einzelfall einen Vermögenswert von 5.000 EURO übersteigen, 

8. den Erlass von Forderungen über 55.000 EURO. 

 

§ 6 Beschließende Ausschüsse 

 

(1) Die beschließenden Ausschüsse beraten innerhalb ihres Aufgabengebietes die der Ent-

scheidung des Kreistages vorbehaltenen Angelegenheiten grundsätzlich vor. 

 

(2) Der Kreisausschuss besteht aus acht ehrenamtlichen Kreistagsmitgliedern und dem 

Landrat als Vorsitzenden. Für den Verhinderungsfall beauftragt der Landrat seinen allge-

meinen Vertreter mit seiner Vertretung. Ist auch der allgemeine Vertreter verhindert, be-

stimmt der Ausschuss aus dem Kreise seiner stimmberechtigten Mitglieder die Person, 

die den Landrat im Vorsitz vertritt. 

 

Der Kreisausschuss beschließt über 

1. die Ernennung, Einstellung, Versetzung in den Ruhestand und Entlassung der Beam-

ten der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt der Ämter der Besoldungsgruppe A 10 bis 

A 13 sowie die Einstellung und Entlassung der Arbeitnehmer in vergleichbaren Entgelt-

gruppen (TVöD EG 10 bis EG 12) im Einvernehmen mit dem Landrat, 
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2. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 

bis zu der in § 4 Nr. 2 genannten Wertgrenze, wenn der Vermögenswert 55.000 EURO 

übersteigt und kein Fall von § 105 Abs. 4 KVG LSA vorliegt, 

3. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermäßigungen im Rah-

men des in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages bis zu der in § 4 Abs. 

3 genannten Wertgrenze, wenn deren Vermögenswert 50.000 EURO übersteigt, 

4. Rechtsgeschäfte im Sinne des § 45 Abs. 2 Ziff. 7 und 10 KVG LSA mit einem Vermö-

genswert von 30.000 EURO bis einschließlich 250.000 EURO, 

5. Rechtsgeschäfte im Sinne des § 45 Abs. 2 Ziff. 13 KVG LSA, es sei denn, es handelt 

sich um Verträge aufgrund einer förmlichen Ausschreibung oder um Geschäfte der lau-

fenden Verwaltung, deren Vermögenswert die Höhe von 5.000 Euro bis 15.000 EURO 

nicht übersteigt, 

6. Rechtsgeschäfte im Sinne des § 45 Abs. 2 Ziff. 16 KVG LSA mit einem Vermögenswert 

von 15.000 EURO bis 50.000 EURO, 

7. die Annahme und Vermittlung von Spenden zur Erfüllung von Aufgaben des Landkrei-

ses, soweit diese im Einzelfall einen Vermögenswert von 1.000 EURO übersteigt, 

8. die Stundungs- und Ratenzahlungsanträge über 50.000 EURO, sowie Niederschlagun-

gen über 25.000 EURO und den Erlass von Forderungen in Höhe von 15.000 EURO 

bis 55.000 EURO. 

 

(3) Aufgaben, Besetzung und Vorsitz des Jugendhilfeausschusses bestimmen sich nach den 

geltenden Vorschriften des Achten Buches des Sozialgesetzbuches – Kinder- und Ju-

gendhilfe, sowie den dazu ergangenen landesrechtlichen Regelungen und der Satzung 

des Jugendamtes des Landkreises Jerichower Land. 

 

(4) Auf Antrag eines Viertels der Mitglieder ist eine Angelegenheit eines beschließenden Aus-

schusses dem Kreistag zur Beschlussfassung zu unterbreiten. 

 

§ 17 Inkrafttreten 

 

Diese 1. Änderung der Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 

Kraft. 

 

Burg, …… März 2020 

 

 

Dr. Burchhardt 

Landrat         (Dienstsiegel) 
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